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Am 23. Juni fand unter Vorsitz
des Autors die 50. Kommissions-
sitzung in Angelegenheiten der
Altlastensanierung statt. Aus
Anlass dieser Jubiläumssitzung
wurden einige interessante Zah-
len und Daten genannt. 
So wurde die erste Sitzung am
25. Oktober 1989 im Beisein der
damaligen Umweltministerin Dr.
Marilies Flemming abgehalten.
An dieser ersten Sitzung nah-
men auch die heutigen Landes-

hauptleute Dr. Erwin Pröll, Dr.
Michael Häupl und Dr. Josef
Pühringer als Kommissionsmit-
glieder in ihrer damaligen Funk-
tion als jeweils zuständige Lan-
desräte teil.
In den bisherigen 50 Sitzungen
wurden insgesamt 230 Förde-
rungsansuchen mit einem um-
weltrelevanten Investitionsvolu-
men von 1,004 Milliarden Euro

und einer Förderung von
755 Millionen Euro positiv be-
gutachtet. 
Die größten Sitzungen nach Fäl-
len mit 12 Anträgen war die 31.
Sitzung am 27. November 2000. 
Die größte Sitzung nach Volu-
men mit 98,9 Millionen Euro
war die 33. Sitzung am 28. No-
vember 2001.
Großer Dank gilt den längst-
dienenden Kommissionsmitglie-
dern Sektionschef DI Dr. Leo-
pold Zahrer (BMLFUW), der be-
reits seit der ersten (!) Sitzung
als Mitglied tätig ist, DI Christi-
an Holzer (BMLFUW), seit der
7. Sitzung (19. 3. 1992) aktiv,
sowie bei Generalsekretär Dr.
Robert Hink (Österreichischer
Gemeindebund), der der Altlas -
tensanierungskommission seit
der 8. Sitzung (13. Oktober
1992) angehört.
Als Altlasten gelten ehemalige
Deponien oder Betriebsstandor-
te, von denen auf Grund einer
Verunreinigung des Bodens oder
des Grundwassers erhebliche
Gefahren für die menschliche
Gesundheit oder die Umwelt
ausgehen.
Mit der dringlich gebotenen Sa-

nierung dieser Altlasten werden
vor allem bereits vor Jahrzehn-
ten verunreinigte Grundwasser-
körper wieder nutzbar gemacht
und damit unser wertvolles
Trinkwasser geschützt.
Die Sanierung von Altlasten
wird vom Bund im Rahmen des
Umweltförderungsgesetzes fi-
nanziert beziehungsweise geför-
dert. Ziel der Förderung ist die
Sanierung von Altlasten mit
dem größtmöglichen ökologi-
schen Nutzen unter gesamtwirt-
schaftlich vertretbarem Kosten-
aufwand.
Derzeit sind im Altlastenatlas 
65 Altlasten für Niederöster-
reich ausgewiesen. Davon wur-
den bereits 26 Altlasten erfolg-
reich saniert beziehungsweise
gesichert. Niederösterreich gilt
damit als besonders aktives
Bundesland in der Altlastensa-
nierung. Als Paradebeispiele er-
folgreicher Altlastensanierungen
der letzten Jahre in Niederöster-
reich seien genannt:
3 Fischer-Deponie (Theresien-

feld)
3Neunkirchner Schraubenwerke 
3Werft Korneuburg 
3 Deponie Wiener Neudorf
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Die Sanierung von Altlasten wird vom Bund
im Rahmen des Umweltförderungsgesetzes
finanziert beziehungsweise gefördert.

Jubiläum: 50. Sitzung der Altlastensanierungs-Kommission     

50 Sitzungen, 
230 Förderansuchen, 
755 Millionen Euro Förderungen, 
eine Milliarde Euro Investitionen
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Der Bundesminister für Umwelt
hat zu seiner Beratung bei der
Ausweisung von Altlasten und
der Förderung von Altlastensa-
nierungsprojekten eine „Kom-
mission in Angelegenheiten der
Altlastensanierung“ eingerich-
tet. 
Der Autor übt seit 2009 die
Funktion des Vorsitzenden die-
ser Kommission aus. Dies unter-
streicht auch die bundesweit
maßgebende Rolle des Landes
Niederösterreich in der öster-
reichischen Altlastensanierung.
Ziel der Kommission war und ist
es, die vorhandenen Förde-
rungsmittel ökologisch und wirt-
schaftlich möglichst effektiv ein-
zusetzen. Die Förderungen wer-
den daher unter Berücksichti-
gung der Sanierungsdringlich-
keit der Altlasten und des Verur-
sacherprinzips vergeben, das
heißt keine bzw. reduzierte För-

derung bei schuldhaft entstan-
dener Kontamination.

Spitzenförderung für Ab-
wasserbeseitigungsanlagen 
Nach intensiven Verhandlungen
mit dem Finanzministerium und
dem Umweltministerium konnte
am 23. Juni ein großer Erfolg
für die Gemeinden im Bereich
Förderung für Abwasserbeseiti-
gungsanlagen erzielt werden:
Der so genannte Spitzenförder-
satz von bis zu 50 Prozent konn-
te um drei Jahre verlängert wer-
den und bleibt bis 2018 anstatt
bis 2015 erhalten. 
Dieses positive Ergebnis konnte
Dank des Verständnisses von Fi-
nanzminister Josef Pröll für die
Anliegen der Gemeinden er-
reicht werden. Dafür gilt ihm
besonderer Dank. Damit werden
nun in Niederösterreich Investi-
tionen von über 200 Millionen
Euro gesichert, und die Gemein-
den können sich 55 Millionen
Euro an Bundesförderung abho-
len, um die sie sonst umgefallen
wären. Landeshauptmann Dr.
Erwin Pröll hat sich persönlich
im Vorfeld der Übernahme des

Vorsitzes der Landeshauptleute-
konferenz für diese positive Lö-
sung für die Gemeinden und vor
allem auch für die Bürgerinnen
und Bürger eingesetzt.
Der Hintergrund dazu: Für den
Bau von Abwasseranlagen wie
Kanäle und Kläranlagen gibt es
Förderungen für Gemeinden im
ländlichen Raum bis zu 50 Pro-
zent. Voraussetzung dafür ist,
dass bis 2015 gebaut wird. Viele
Gemeinden haben aufgrund der
angespannten wirtschaftlichen
Lage aber Probleme mit diesem
Zeitlimit. Diese Gemeinden wür-
den vom jeweiligen Spitzenför -
dersatz auf acht Prozent herun-
terfallen, womit eine Realisie-
rung von Abwasserprojekten
kaum noch möglich wäre.
Mit dem erzielten Verhandlungs-
ergebnis sichern wir vor allem
Aufträge für die regionale Bau-
wirtschaft und damit Arbeits-
plätze. Außerdem können wir in
Niederösterreich unsere Spit-
zenposition bei der Wasserqua-
lität mit der Steigerung der An-
schlussquote von derzeit 92 auf
95 Prozent ausbauen (siehe dazu
auch Bericht auf der folgenden
Seite dieser Ausgabe).

Ziel der Förderung ist die
Sanierung von Altlasten
mit dem größtmöglichen
ökologischen Nutzen unter
gesamtwirtschaftlich ver-
tretbarem Kostenaufwand.


